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Die Aussetzung der Refinanzierung von Tariflöhnen 
in der Langzeitpflege fügt der Tarifbindung langfristig schweren Schaden zu 

 
Mit dem geplanten Pflegeneuordnungsgesetz (PNOG) wird die Anwendung von § 72 Abs. 3a 

und 3b SGB XI im Zeitraum vom 2. Januar 2027 bis 31. Dezember 2030 ausgesetzt. 

In diesem Zeitfenster können Versorgungsverträge auch mit Pflegeeinrichtungen 

abgeschlossen werden, die weder an Tarifverträge noch an kirchliche Tarifwerke gebunden 

sind. Nicht einmal die Einhaltung eines regionalen Lohnniveaus ist mehr vorgeschrieben. 

Die bestehenden Pflegeeinrichtungen und -dienste erhalten in den Jahren 2027 bis 2030 ihre 

Lohnkosten nur bis zur Grundlohngrenze refinanziert. Zwar dürfen Tariflöhne, die darüber 

liegen, nicht gekürzt werden, aber langfristig werden Tarifsteigerungen und Refinanzierung 

entkoppelt. 

Damit entfällt eine Regelung, um die seinerzeit lange und heftig gerungen wurde, nach noch 

nicht einmal vier Jahren – zunächst befristet. Damit entlasten sich das Bundesministerium für 

Gesundheit (BMG) und die Pflegekassen administrativ und finanziell. 

Die Beschäftigten in der Altenpflege sind die Leidtragenden einer politischen Inkonsequenz 

in Sachen Tarifbindung. Es passt nicht zusammen, wenn die Bundesregierung ein 

Tariftreuegesetz macht und in der Pflege Tarifbindung aussetzt. 

Es erscheint schwer vorstellbar, dass diese Regelung, die von vornherein eine 

Tariftreueregelung light war, je wieder reaktiviert wird. Die finanzielle Entlastungswirkung für 

die Kostenträger ist dafür viel zu attraktiv. 

Der Tarifbindung in Deutschland wird langfristig weiteren schweren Schaden nehmen. 
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